
 

 

 

 

Um als Arztpraxis Medizinische Fachangestellte (MFA) auszubilden, müssen bestimmte 
Voraussetzungen gemäß dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) erfüllt werden. Hier sind die 
wichtigsten Anforderungen: 

 

1. Anerkennung als Ausbildungsbetrieb 

 Die Ärztin/der Arzt muss im Verzeichnis der Ärztekammer M-V eingetragen sein 
 Die Ärztin/der Arzt muss eine Approbation besitzen 
 Die Praxis muss die gesetzlichen Vorgaben des BBiG einhalten, insbesondere die 

Regelungen zur dualen Ausbildung. 

Empfehlung: 
1 Arzt – 1-2 Fachkräfte: 1 Auszubildender/Umschüler 
1 Arzt – 3-5 Fachkräfte: 2 Auszubildende/Umschüler 
1 Arzt – 6-8 Fachkräfte: 3 Auszubildende/Umschüler 

 

2. Ausstattung und Rahmenbedingungen 

 Die Praxis muss über geeignete Räumlichkeiten für die Ausbildung verfügen. 
 Es müssen ausreichend medizinische Geräte und Materialien für die praktische 

Ausbildung vorhanden sein. 
 Die Auszubildenden müssen Zugang zu einem strukturierten Ausbildungsplan haben. 

 

3. Einhaltung rechtlicher Vorgaben 

 Die Praxis muss die Arbeitszeitregelungen und das Jugendarbeitsschutzgesetz 
beachten. 

 Die Auszubildenden müssen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet werden. 
 Datenschutz- und Hygienevorschriften müssen eingehalten werden. 

 


